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Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer Gesetzesinitiative zum 
Pluralismus in den Medien

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 39 und 45 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf Artikel 192 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 6 des EU-Vertrags sowie Artikel I.2 und II.11 des Entwurfs für einen 
Verfassungsvertrag, wonach die Europäische Union die Grundrechte schützt, 
einschließlich des Informationspluralismus als wesentliche Voraussetzung für die 
demokratische Debatte auf europäischer und nationaler Ebene,

A. unter Hinweis auf seine zahlreichen einschlägigen Entschließungen, insbesondere die am 
22. April 2004 angenommene zu Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit (Artikel 11 Absatz 2 der Charta der 
Grundrechte) in der EU, vor allem in Italien (2003/2237(INI)),

B. in der Erwägung, dass die Kommission trotz der wiederholten Forderungen des 
Europäischen Parlaments in ihrem Legislativprogramm noch keine derartige 
Gesetzesinitiative geplant hat,

C. in der Erwägung, dass eine europäische Initiative die Zuständigkeiten hinsichtlich des 
Schutzes des Pluralismus auf nationaler Ebene nicht ersetzt, sondern stärkt und dass 
folglich die Subsidiaritätsanforderungen erfüllt sind,

1. fordert die Kommission auf, ihm auf der Grundlage von Artikel 95 des EG-Vertrags bis 
31. Dezember 2004 Änderungsvorschläge zur Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“ zu unterbreiten, die auch den Schutz des Pluralismus vorsehen.


